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Geschäftsleitung       
   
 

       
 

Hamburg, den 16.5.2010 
 
Begleit-Ausstellung zur Schimmel-Fachtagung am 30. September 2010 in Hamburg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren   , 
 
am 30. September 2010 veranstaltet der Regionalverband Umweltberatung Nord e.V. die 4. Hamburger 
Fachtagung "Schimmelpilze in Innenräumen". Sie findet im Hauptgebäude der Universität Hamburg statt. 
 
In diesem Jahr stehen die Aspekte erkennen, sanieren und vermeiden im Vordergrund. Weitere Einzelheiten 
zu der Fachtagung entnehmen Sie bitte den beiliegenden Informationen und Programmpunkten. 
 
Im Rahmen dieser Fachtagung möchten wir Sie als Aussteller gewinnen, um den Besuchern Informationen 
zur Sanierung von Schimmel- und Feuchtigkeitsproblematik in Gebäuden sowie fachgerechte 
Sanierungslösungen aufzuzeigen.  
 
Anliegend erhalten Sie hierzu einen vorläufigen Ausstellungsplan, aus dem Sie die geplanten Standflächen 
entnehmen können.  
 
Um Ihre Wünsche bei Ihrer Standplatz besser berücksichtigen zu können, möchten wir Sie bitten, 3 
mögliche Standplätze zu benennen und mit optimal, auch gut und gerade noch akzeptiert zu bewerten. Da 
nur eine begrenzte Anzahl an Standplätzen zur Verfügung steht, werden wir bei er Standplatzvergabe 
entsprechend nach Eingang der Anmeldungen vorgehen. 
 
In der Standplatzgebühr enthalten ist bereits der Tagungsbeitrag, Mittagsimbiss, Pausengetränke und 
Tagungsunterlagen für 1 Person, sowie ein Tiefgaragen-Stellplatz für einen PKW. Weitere Stellplätze für 
PKW und Transporter können für je 14,- € im CCH gegenüber dazu gebucht werden. 
 
Aufbauzeiten : Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr und Donnerstag von 7.00 bis 8.30 Uhr 
Abbauzeit : Donnerstag 17.00 bis 21.00 Uhr 
 
Wenn Sie Fragen zu der Ausstellung haben, wenden Sie sich bitte an das Ingenieurbüro Meyer-Olbersleben 
in Lüneburg, Telefon 04131 / 407997 oder per mail mmo@haus-doktor.com. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michael Meyer-Olbersleben 

— 
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Per FAX an 04131 / 407998 
 
 
  ,   ,        
 

Regionalverband Umweltberatung Nord R.U.N. e.V. 
z.H. Michael Meyer-Olbersleben 
An der Schule 41 
 

21335 Lüneburg 
 
 
 
Verbindliche Anmeldung zurAusstellung zur Schimmel-Fachtagung am 30.09.10 in Hamburg 
 
 
Firma: ��  
Ansprechpartner: �����  
Position: � 
Adrersse: ��   
PLZ Ort: ������  
Telefon: ���  
Fax: ���
EMail: � 
Fehlendes bitte ergänzen, falsches bitte korrigieren. 
 
 
Wir sind an der Teilnahme interessiert. Wir haben die Richtlinien für Aussteller erhalten, 
akzeptieren sie und melden uns hiermit verbindlich für die Ausstellung an.  
 
Wir interessieren uns vorrangig für den Stand-Nr. _______ zum Preis von: ____________ 
1. Alternative (auch gut): _______ zum Preis von: ____________ 
2. Alternative (gerade noch akzeptiert):  _______ zum Preis von: ____________ 
 
Wir benötigen einen Stromanschluß (220 V) _______ ja _______ nein 
 
 
Wir beabsichtigen mit dem Aufbau am Mittwoch / Donnerstag zu beginnen (bitte entsprechendes unterstreichen) 

 
Weitere Wünsche, Anregungen: 
 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________ , den  ___________2010             ________________________________ 
Ort Datum         Stempel, Unterschrift 
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Allgemeine Richtlinien für Aussteller 
 

1. Anmeldung, Bestätigung 
Die dem Veranstalter zugeleitete Anmeldung zur Ausstellung ist verbindlich. Die Zulassung erfolgt durch 
Zusendung der Ausstellungsunterlagen und des Ausstellungsplanes. Ein Recht auf Zulassung und den 
bevorzugten Standplatz kann aus der Anmeldung nicht hergeleitet werden. 
Gehen mehrere Anmeldungen für ein und den selben Standplatz ein, so werden diese in der Reihenfolge des 
Eingangsdatums berücksichtigt. Das gleiche gilt auch für den Fall, dass mehr Anmeldungen eingehen, als 
Standflächen zur Verfügung stehen. Auch dann werden diese in der Reihenfolge des Eingangsdatums 
berücksichtigt. 
2. Verlegung und Einschränkung der Ausstellung 
Muss die Ausstellung eingeschränkt, verlegt oder abgesagt werden, ergeben sich daraus keine Ansprüche der 
Aussteller gegen den Veranstalter. 
3. Rücktritt  
Tritt ein Aussteller von seiner Anmeldung nach Erteilung der Zulassung zurück, so stehen dem Veranstalter 
generell 80 v.H. der Standmiete zu, wenn der Standplatz nicht anderweitig vermietet werden kann. Es steht dem 
Aussteller frei, für Ersatz zu sorgen. Erfolgt der Rücktritt weniger als 6 Wochen vor Ausstellungsbeginn bzw. 
bleibt eine Firma der Ausstellung unangekündigt fern, wird die volle Standmiete fällig. 
4. Gegenstand der Vermietung 
Grundsätzlich wird nur die Grundfläche in den angegebenen Abmessungen vermietet. 
5. Versicherung, Haftung 
Das Ausstellungsgebäude steht unter Denkmalschutz. Wand, Boden und Decken des Ausstellungsgebäudes sind 
ggf. vom Aussteller vor Beschädigungen zu schützen. Der Aussteller haftet für Schäden jeglicher Art, die durch 
ihn oder seine Beauftragten verursacht werden. Der Veranstalter und die Betreiber des Ausstellungsgebäudes 
haften nicht für Beschädigungen oder Entwendung von Ausstellungsgut. Da eine Kollektivversicherung nicht 
abgeschlossen wird, empfiehlt sich der Abschluss eines Versicherungsvertrages gegen Schäden jeder Art durch 
jeden Aussteller. Werden von dem Veranstalter die Standflächen gekennzeichnet, ist der Aussteller trotzdem zur 
Kontrolle verpflichtet. 
Aus Irrtum bei der Vermessung der Räumlichkeiten ergeben sich keine Ansprüche der Aussteller gegen den 
Veranstalter. 
6. Gastronomische Versorgung 
Die Versorgung mit Speisen und Getränken obliegt der im Hause ansässigen Gastronomie. 
7. Werbung 
Jede Art von Werbung außerhalb des Standes ist unzulässig. Akustische und/oder visuelle Unterstützung der 
Werbung am Stand ist derart zu gestalten, dass angrenzende Stände nicht beeinträchtigt werden. 
8. Standgestaltung 
Standmaterialien müssen mindestens schwer entflammbar sein nach DIN 4102. Die Wirkung von 
Sprinkleranlagen darf nicht beeinträchtigt werden. Vom Veranstalter werden keine Standbegrenzungswände 
gestellt. Flucht- und Rettungswege müssen frei bleiben. Anweisungen vom Veranstalter sind einzuhalten. 
9. Warenverkauf 
Der Verkauf von Waren und/oder Warenmustern sowie der Abschluß von Verträgen ist nicht zulässig, da es sich 
bei der Veranstaltung um eine reine Informationsveranstaltung handelt. 
10. Standauf- und -abbau 
Standaufbauzeiten  Mittwoch 16.00 Uhr – 18.00 Uhr und Donnerstag von 7.00 Uhr bis 8.30 Uhr 
Standabbauzeit Donnerstag 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Die Auf- und Abbauzeiten sind unbedingt einzuhalten. Das angegebene Ende des Abbaus beinhaltet auch den 
Abtransport der Ausstellungsgüter. 
Vor dem Uni-Hauptgebäude (Einfahrt Edmund-Siemers-Allee, gegenüber Dammtorbahnhof) darf nur während 
des Auf- und Abbaus geparkt werden. Außerhalb der oben genannten Zeiten muß der Vorplatz frei bleiben. 
Entstehende Abschleppkosten sind vom Fahrzeugführer zu tragen. 
11. Reinigung 
Die Standplätze müssen nach dem Abbau in besenreinem Zustand hinterlassen werden. 
12. Zahlungsbedingungen 
Mit Zustellung der Ausstellungsunterlagen erhält der Aussteller die Rechnung über die gesamte Standmiete. Diese 
Rechnung ist sofort fällig. Eventuell anfallende Nebenkosten wie z.B. Strom oder Endreinigung werden nach 
Beendigung der Ausstellung berechnet. Alle Zahlungen sind ohne jeden Abzug zu leisten. 
13. Gerichtsstand 
Gerichtsstand für beide Parteien ist Hamburg. 
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